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1. Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich der Änderung umfasst die Grundstücke Fl.-Nrn. 1000/78, 
953/40 TF, 998/2 TF (Bach), 1001 TF und 1013/3 TF, Gemarkung Penzberg. 
 
Der Änderungsbereich liegt im Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplans 
„Froschholz“ der Stadt Penzberg vom 10.10.2001. 
 
 
 
2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 
Der Änderungsbereich liegt im Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplans 
„Froschholz“ der Stadt Penzberg. 
 
 
 
3. Planerisches Konzept 
 
3.1  Ausgangslage 
 
Der Änderungsbereich liegt im Ortsteil Penzberg-Steigenberg, an der Straße „Fisch-
haberstraße“. 
 
Die Grundstücksfläche Fl.-Nr. 1000/78 im Änderungsbereich beträgt ca. 9.629 m². 
 
Das Grundstück ist mit Nebennutzungen (Schuppen, Bienenhaus) bebaut.  
 
Der Änderungsbereich steigt nach Westen hin etwas an. 
 
 
3.2 Ziel der Änderungsplanung 
 
Ziel der Änderungsplanung ist, das Baurecht im Änderungsbereich neu zu ordnen 
und den Bebauungsplanbereich zu arrondieren. 
 
Vorgesehen ist die Errichtung von zwei Gebäuden für die Wohnnutzung. 
 
Mit der Verdichtung auf dem Grundstück soll das städtebauliche Ziel verfolgt werden, 
über weitere Bauflächenausweisung in den heute undichten Stadterweiterungen die 
Zahl der Einwohner in diesem Bereich zu erhöhen und langfristig den Unterhalt der 
vorhandenen Infrastruktur zu sichern. 
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Die damit geschaffenen Kapazitäten können langfristig an anderer Stelle im Stadtge-
biet eingespart werden und stellen daher einen ökonomisch und ökologisch sinnvol-
len Umgang mit der wertvollen Ressource Boden dar. 
 
Die Orientierung der bebaubaren Grundstücksflächen orientiert sich an der Gebäu-
deorientierung aus dem westlichen Bestand. 
 
Die Änderung des Bebauungsplans wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB durchgeführt.  
 
 
3.3 Äußere und innere Erschließung 
 
Die Erschließung des Grundstücks Fl.-Nr. 1000/78 ist gesichert. 
 
Das Grundstück Fl.-Nr. 1000/78 wird von der Straße Fischhaberstraße her erschlos-
sen. 
 
Da das Grundstück Fl.-Nr. 1000/78 in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
dem Grundstück Fl.-Nr. 1000 steht, wird es für landwirtschaftliche Zwecke zudem 
durch einen Kurzschluss über Fl.-Nr. 1000 erschlossen.  
 
Die Erschließung der Häuser, Garagen und Stellplätze auf dem Grundstück Fl.-Nr. 
1000/78 geschieht über eine schmale unversiegelte wassergebundene Kies-
Sanddecke mit einer Breite von 2,5 m i. M.  
Um diese Erschließung auch für landwirtschaftliche Zwecke nutzen zu können, wird 
diese seitlich mit einem Begleitstreifen aus Schotterrasen verbreitert, so dass etwa 
eine Breite von 4 m i.M. entsteht. 
 
 
3.4 Ruhender Verkehr 
 
Öffentliche Stellplätze: 
 
Entfällt. 
 
Private Stellplätze: 
 
Entsprechend des darauf anzuwendenden Stellplatzschlüssels (Stellplatzsatzung der 
Stadt Penzberg vom 03.03.2023) sind im Erweiterungsbereich Flächen für den ru-
henden Verkehr vorhanden. 
 
 
3.5 Lage und Höhenlage der Gebäude, Gebäudehöhe und Geländeformung 
 
Die Festsetzungen zur Lage und Höhenlage der Gebäude und zur Geländeformung 
werden entsprechend den örtlichen topographischen Bedingungen und den Anforde-
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rungen aus der Höhenlage des HQ extrem sowie den darauf anzuwendenden Frei-
borden ermittelt.  
 
Hierfür sind die minimalen und maximalen EG-Fußbodenhöhen mit einer NN-Höhe 
versehen. Diese NN-Höhe bezieht sich auf das NN-Höhensystem des KU Stadtwerke 
Penzberg. 
 
Die Festsetzungen zur Gebäudehöhe folgen einer Höhenentwicklung, die sich etwa 
aus den Festsetzungen in der Umgebung ableitet. 
 
Abstandsflächen: 
 
Im Änderungsbereich sollen die Regelungen des Bauordnungsrechts zu den Ab-
standsflächen (BayBO, Art. 6) gelten.  
 
 
3.6 Dachgeschossausbildung und Dachform 
 
Zur Erzielung einer städtebaulichen Kontinuität soll die Dachneigung wie beim westli-
chen und nördlichen Bestand auf die Maße 28° bis 32° gespreizt werden. 
 
Zudem soll durch die Festsetzung von Flachdächern in Verbindung mit einer Dach-
begrünung die Möglichkeit eröffnet werden, hier auch begrünte Dächer zu schaffen. 
 
Für Garagen und Nebenanlagen soll die Dachneigung nicht abweichend vom 
rechtswirksamen Bebauungsplan geregelt werden. 
 
 
3.7 Umgang mit dem Bestand 
 
Um die im Gebiet vorherrschende Typologie mit Einzel- und Doppelhäusern beizu-
behalten, soll das Grundstück mit zwei Gebäuden in offener Bauweise als Einzelhaus 
oder Doppelhaus bebaut werden. 
 
 
3.8 Vorstellungen zur Architektur 
 
Es wird eine Architektur vorgeschlagen, bei der sich die Baukörper in die Landschaft 
öffnen. 
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3.9 Umweltprüfung 
 
Mit der Änderungsplanung sind keine nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden: 
eine Umweltprüfung ist daher nicht erforderlich. 
 
 
 
 
4. Grünordnung 
 
Die Pflanzung von heimischen Bäumen und Sträuchern wird – soweit nicht festge-
setzt - empfohlen. 
 
Die vorhandenen Bäume und Sträucher sind möglichst zu erhalten und im Baube-
trieb zu schützen. 
 
 
 
 
5. Bauliche Nutzung 
 
 
5.1  Art der Nutzung 
 
Die Art der Nutzung – WR (Reines Wohngebiet) – wird weiterhin festgesetzt. 
 
 
5.2  Maß der Nutzung 
 
 
GR: 
 
Die max. zul. GR für Anlagen gem. §19.2 BauNVO soll 800 m² betragen (= GRZ 
0,08); anteilig soll die max. zulässigen GR für Terrassen 40 m² je Haus betragen.  
 
Die Überschreitung für Anlagen nach §19.4 BauNVO soll 600 m² betragen. 
(= GRZ 0,06); 
 
GF: 
 
Die Geschossfläche soll je Haus auf 249 m² begrenzt werden. 
 
 
WE: 
 
Zur Begrenzung der notwendigen Flächen für den ruhenden Verkehr soll die Anzahl 
der Wohneinheiten WE auf max. 3 WE je Baukörper begrenzt werden. 
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6. Immissionsschutz: 
 
Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich der Fischhaberstraße sowie der 
Schöneberger Straße.  
Zum Nachweis, dass die im Baugesetzbuch (BauGB) vorgegebenen Anforderungen 
an gesunde Wohnverhältnisse erfüllt werden und entsprechend dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie 
möglich vermieden werden, wurden die Auswirkungen des Verkehrslärmes unter-
sucht und entsprechende Festsetzungen und Hinweise in den Entwurf der Bebau-
ungsplanänderung übernommen. 
 
Der Bericht mit dem Titel „19. Änderung des Bebauungsplans "Froschholz" der Stadt 
Penzberg - Untersuchung der schalltechnischen Belange“ der BEKON Lärmschutz & 
Akustik GmbH mit der Bezeichnung „LA23-359-G01-01“ vom 06.02.2024 wird als 
Bestandteil der Begründung festgesetzt. 
 
 
 
7. Bodenordnende Maßnahmen 
 
Entfällt 
 
 
 
8. Technische Erschließung 
 
Stellungnahme KU Stadtwerke Penzberg 
 
Erschließungssituation Trinkwasser: erschlossen 
 
Erschließungssituation Abwasser: erschlossen 
 
Abwasser: 
Das Grundstück Fl. Nr. 1000/78 ist über die südlich verlaufende öffentliche Misch-
wasserkanalisation im Mischsystem erschlossen.  Die Entwässerung auf dem 
Grundstück hat im Trennsystem zu erfolgen.  
 
Das in diesem Bereich anfallende Niederschlagswasser ist ortsnah zu versickern. 
Sofern es nicht versickert werden kann, ist es über Reinigungs- und Retentionsanal-
gen gemäß den aktuellen rechtlichen und technischen Anforderungen sowie gemäß 
den entsprechenden behördlichen Auflagen bzw. Genehmigungsbescheide sowie 
den Vorgaben der Stadtwerke Penzberg in den Säubach einzuleiten. Hierzu müssen 
vom Grundstückseigentümer alle erforderlichen Gestattungs- sowie Einleitungsrechte 
(Wasserrecht) eingeholt werden.  
Die Einleitung von Grund-, Drän-, Quell-, Sicker- und Schichtenwasser in öffentliche 
Kanäle ist nicht zulässig. Die Vorgaben gemäß der jeweils aktuellen Satzung für die 
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öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt Penzberg (Entwässerungssatzung – 
EWS) sind einzuhalten. 
 
Trinkwasser: 
Das Grundstück Fl. Nr. 1000/78 ist über die südlich verlaufende öffentliche Trinkwas-
serversorgung erschlossen. 
 
 
8.1  Wasserversorgung 
 
Der Änderungsbereichs wird durch die städtische Wasserversorgung erschlossen. 
 
 
8.2  Abwasserbeseitigung 
 
Die Entwässerung des Änderungsbereichs erfolgt über das vorhandene städtische 
Kanalsystem. 
 
 
8.3 Stromversorgung und Datenleitungen 
 
Die Stromversorgung des Änderungsbereichs erfolgt über das vorhandene Netz des 
Netzbetreibers. 
 
 
Stellungnahme der Deutschen Telekom GmbH: 
 
Durch die o. a. Planung werden die Belange der Telekom zurzeit nicht berührt. Ge-
gen die Errichtung der zwei Wohnhäuser bestehen keine Einwände. Wir werden dies 
jedoch nicht als Neubaugebiet ausweisen und deshalb keinen Datenbogen versen-
den. 
Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen. 
Sollten Sie im Rahmen dieses Verfahrens Lagepläne unserer Telekommunikations-
anlagen benötigen, können diese angefordert werden bei: 
 
E-Mail: Planauskunft.Sued@telekom.de  
Fax: +49 391 580213737  
Telefon: +49 251 788777701 
 
Damit eine koordinierte Erschließung des Gebietes erfolgen kann, sind wir auf Infor-
mationen über den Ablauf aller Maßnahmen angewiesen. Bitte setzen Sie sich des-
halb so früh wie möglich, jedoch mindestens 4 Monate vor Baubeginn, in Verbindung 
mit: 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH  
Technik Niederlassung Süd, PTI 23  
Gablinger Straße 2 
D-86368 Gersthofen 
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Diese Adresse bitten wir auch für Anschreiben bezüglich Einladungen zu Sparten-
terminen zu verwenden. 
 
 
Stellungnahme der Vodafon Deutschland GmbH: 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. 
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. 
Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH  Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
Neubaugebiete.de@vodafone.com  
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 

Weiterführende Dokumente: 
 
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VF.pdf 
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VDG.pdf 
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VF.pdf 
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VDG.pdf 
 
 
8.4  Gasversorgung 
 
Die Gasversorgung des Änderungsbereichs erfolgt über das vorhandene Netz der 
Netzbetreibers. 
 
 
8.5  Müllbeseitigung 
 
Die Müllentsorgung erfolgt über die öffentliche Müllabfuhr des Landkreises Weilheim-
Schongau. 
 
 
Stellungnahme EVA – Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungsgesell-
schaft mbH: 
 
Wir möchten darüber informieren, dass die Müllbehälter den beiden Wohngebäude 
an der Fischhaberstraße bereitgestellt werden müssen. 
 
Mangels Wendemöglichkeit (auf dem Plan) werden die Müllfahrzeuge die Grundstü-
cke nicht anfahren. 
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9. Denkmalschutzbelange und ehemaliger Bergbau 
 
9.1  Denkmalschutzbelange 
 
Im Zuge der Planungs- und Baumaßnahmen ist zu beachten: 
 
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denk-
malschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige 
verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der 
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die An-
zeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, 
die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er 
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
 
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Wo-
che nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-
schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet. 
 
 
9.2  Ehemaliger Bergbau 
 
Stellungnahmen der E.ON SE: 
 
Wir stellen fest, dass unsere Gesellschaft an dem o.a. Bauleitplanverfahren bis heute 
noch nicht beteiligt wurde. 
 
Unsere erstmalige Stellungnahme zur bergbaulichen Situation für den Geltungsbe-
reich der 19. Änderung des Bebauungsplans „Froschholz“ lautet wie folgt: 
Der o. a. Planbereich liegt über dem stillgelegten Bergwerkseigentum der E.ON SE. 
Im nördlichen und südlichen Teil des Geltungsbereichs entnehmen wir den Archivun-
terlagen Hinweise auf tagesnahen Uraltbergbau, der geplante Bauvorhaben gefähr-
den kann. 
Insbesondere machen wir darauf aufmerksam, dass sich im südlichen Teil des Gel-
tungsbereiches eine im 19. Jahrhundert angelegte und verlassene Tagesöffnung be-
findet, deren Zustand und Lage uns nicht bekannt ist. Die Lagegenauigkeit dieser 
v.g. Tagesöffnung wird von uns mit +/- 20 m angenommen. 
 
Zudem weisen wir darauf hin, dass im gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes nach den geologischen Gegebenheiten Abbau Dritter, den die E.ON SE nicht 
zu vertreten hat, nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Das amtliche Grubenbild befindet sich bei der Regierung von Oberbayern, Bergamt 
Südbayern, Maximilianstraße 39, 80538 München. Wir empfehlen dort eine Gruben-
bildeinsichtnahme zu beantragen. Weitere Informationen finden Sie unter dem fol-
genden Link:  
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https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber_uns/zentralezu-
staendigkeiten/bergamt_suedbayern/index.html  
 
Eine Kopie dieses Schreibens nebst Plankennzeichnung erhält das Bergamt Süd-
bayern. 
 
Stellungnahmen der Regierung von Oberbayern – Bergamt Süd: 
 
Festsetzung Garage: 
 
Vor Baubeginn eines Neubaus der Garage ist eine Baugrunderkundung durch eine 
Baggerschürfe vorzunehmen. 
Mit dem Ergebnis dieser Schürfe und der Expertise des beauftragten Tragwerkpla-
ners ist dann zu entscheiden, ob weitere Maßnahmen – wie z.B. die Hinzunahme 
eines Fachingenieurbüros für Altbergbaufragen, um abzuklären, ob Auswirkungen 
aus dem oberflächennahen Bergbau noch zu erwarten sind und welche Anforderun-
gen an Lage oder Konstruktion des geplanten Gebäudes zu stellen sind – notwendig 
werden. 
 
 
 
10. Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz, Entwässerung und Wasser-
wirtschaft, Landwirtschaft 
 
Gewässerentwicklung: 
 
Die Stadt Penzberg hat zum Vollzug der Wassergesetze, der EU-
Wasserrahmenrichtlinie, der Naturschutzgesetze und des Landesentwicklungspro-
gramms Bayern mit Verpflichtung zu einer ökologisch orientierten Pflege und nach-
haltigen Entwicklung von Gewässern mit ihren Uferbereichen und Überschwem-
mungsgebieten sowie zum vorbeugenden Hochwasserschutz ein Gewässerentwick-
lungskonzept aufgestellt. 
 
Das Gewässerentwicklungskonzept vom 15.03.2010 zeigt im Plangebiet folgende 
Nutzungskonflikte auf: 
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Das Gewässerentwicklungskonzept schlägt zur Behebung der Nutzungskonflikte im 
Planbereich folgende Entwicklungsziele mit Maßnahmenhinweisen vor: 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
Zur Sicherung der Entwicklungsziele des Gewässerentwicklungskonzepts wird im 
Planbereich eine Bachentwicklungsfläche festgesetzt. 
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Hochwasserschutz 
 
 
Lage im Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten 

 
Das Planungsgebiet befindet sich in einem Risikogebiet außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Abs. 1, WHG.  
Dies sind vereinfacht alle Flächen, die von Gefahrenkarten für HQextrem umfasst 
werden abzüglich der festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungs-
gebiete.  
Es besteht die entsprechende nachrichtliche Übernahme- und Kennzeichnungs-
pflicht. Zum Schutz von Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung erheblicher 
Sachschäden sind je nach Betroffenheit Sicherungs- und Vorsorgemaßnahmen er-
forderlich (§ 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG).  
Über die nachfolgend genannten Festsetzungsvorschläge hinaus, sollten weitere 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. c BauGB getroffen werden, um die 
Schäden bei Extremhochwasser zu minimieren.  
 
Das Risikogebiet HQ extrem - außerhalb von Überschwemmungsgebieten - wird im 
Plan nachrichtlich übernommen und ist in der Legende als HQ extrem gekennzeich-
net. 
 
Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der Gebäude ist im Plan 25 cm über 
HQextrem festgesetzt = 599,60 m+NN. 
 
Gebäude / Wohngebäude sind bis zu dieser Höhe wasserdicht zu errichten (Keller 
wasserdicht und auftriebssicher, dies gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte, 
Zugänge, Tiefgaragenzufahrten, Installationsdurchführungen etc.). 
 
Die Gebäudetechnik, insbesondere die Heizungs-, Abwasser- und Elektroinstallation 
muss an das Extremhochwasser (HQextrem) angepasst sein. 
 
 
Hinweise zum Plan:   
 
Die geplante Bebauung liegt im Bereich eines Risikogebiets außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Abs. 1 Satz 1 WHG (HQ extrem). Bei 
einem Extremereignis können im Planungsgebiet Wasserstände bis 599,35 m+NN 
auftreten.  
Eine über die Festsetzungen dieses Planes hinausreichende hochwasserangepasste 
Bauweise und Fluchtwege in höhere Stockwerke bzw. Bereiche werden empfohlen.  
 
Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen ist verboten, wenn andere weniger 
wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfü-
gung stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann. 
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Durch bauliche Maßnahmen und eine hochwasserangepasste Bauweise und Nut-
zung können Schäden am Bauvorhaben durch Überflutungen begrenzt oder gar  
vermieden werden (Hinweis: Hochwasserschutzfibel des Bundes). Entsprechende 
Vorkehrungen obliegen auch den Bauherren (§ 5 Abs. 2 WHG). 
 
Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. 
 
 
 
Weitere Belange des Wasserwirtschaftsamtes: 
 
Auf dem Grundstück wurden Sickertests mit positiven Ergebnissen durchgeführt. Die 
Gutachten wurden dem Wasserwirtschaftsamt zur Prüfung überlassen; die Sicherfä-
higkeit wurde vom WWA bestätigt. 
 
Sollten im Rahmen der Baugrunderkundungen und des Aushubs Erkenntnisse ge-
wonnen werden, die eine abschließende Stellungnahme des Wasserwirtschaftsam-
tes erfordern, sind ggf. weitere Unterlagen nachzureichen. 
 
 
 
Stellungnahme des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim 
 

a) Aus dem Bereich Landwirtschaft:  
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht wird dem o. g. Verfahren im Grundsatz zugestimmt.  
 
Grundsätzlich gilt, dass die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden Flächen 
nicht beeinträchtigt werden darf. Ortsübliche landwirtschaftliche Emissionen sind in 
jedem Fall zu dulden. Die Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe, die nahe zum 
jeweiligen Planungsgebiet liegen, darf nicht eingeschränkt werden. 
 

b) Aus dem Bereich Forsten:  
 
Forstfachliche Belange sind von der Planung nicht betroffen. Insofern bestehen keine 
Einwände. 
 
 
 
aufgestellt: 
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